
ENTSCHEIDENDE 
INFORMATIONEN
aus wichtigen Rechtsgebieten I/2024

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) steht zwei Datenverarbeitungs-
praktiken von Wirtschaftsauskunfteien entgegen. Während das „Scoring“ 
nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist, steht die längere Spei-
cherung von Informationen über die Erteilung einer Restschuldbefreiung im 
Widerspruch zur DSGVO.

Das „Scoring“ ist ein mathematisch-statistisches Verfahren, das es ermöglicht, die 
Wahrscheinlichkeit eines künftigen Verhaltens, wie etwa die Rückzahlung eines Kre-
dits, vorauszusagen. Der Europäische Gerichtshof kam zu der Entscheidung, dass das 
„Scoring“ grundsätzlich als eine verbotene „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“ 
anzusehen ist, sofern die Kunden der SCHUFA, wie beispielsweise Banken, ihm eine 
maßgebliche Rolle im Rahmen der Kreditgewährung beimessen.

Bei der Restschuldbefreiung steht es im Widerspruch zur DSGVO, wenn private Auskunf-
teien solche Daten länger als das öffentliche Insolvenzregister (sechs Monate) speichern. 

Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) hatten sich mit einem Fall zu be-
fassen, in dem eine Sparkasse eine jährliche Prämie auf die Jahressparleis-
tung eines Sparers gewährte, die vom dritten bis zum fünfzehnten Sparjahr 
stetig auf 50 % anstieg.
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Bei einem Prämiensparvertrag, bei dem die Prämien auf die Sparbeiträge stufenweise 
bis zu einem bestimmten Sparjahr steigen, ist das Recht der Sparkasse zur ordentlichen 
Kündigung auch dann (nur) bis zum Erreichen der höchsten Prämienstufe ausgeschlos-
sen, wenn in der Vertragsurkunde die Sparprämie auch für Folgejahre ausdrücklich auf-
geführt ist. Ein Geldinstitut darf dem Sparer also den Anspruch auf die Sparprämien 
nicht durch eine ordentliche Kündigung vor Erreichen der Höchststufe entziehen.

Die Richter führten aus, dass jedoch kein über das 15. Sparjahr hinausgehender Aus-
schluss des Kündigungsrechts vereinbart wurde. Die bis zum 15. Sparjahr ansteigende 
Prämienhöhe stellt den besonderen Sparanreiz dar. Eine gleichbleibende Prämienhöhe 
nach diesem Zeitraum bietet keinen solchen Anreiz.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 24.10.2023 mit der Zulässig-
keit von Auskunftsersuchen eines Gesellschafters hinsichtlich der Namen, 
Anschriften und Beteiligungshöhe seiner Mitgesellschafter zu befassen. 
Insbesondere ging es darum, ob solche Auskunftsersuchen, die auch dem 
Zweck dienen, diesen Mitgesellschaftern Kaufangebote für ihre Anteile zu 
unterbreiten, eine unzulässige Rechtsausübung oder einen Missbrauch des 
Auskunftsrechts darstellen und ob datenschutzrechtliche Bestimmungen 
dem entgegenstehen.

Der BGH stellte klar, dass ein Auskunftsersuchen, welches auch dem Ziel dient, Kauf-
angebote für Anteile zu unterbreiten, keine unzulässige Rechtsausübung und keinen 
Missbrauch des Auskunftsrechts darstellt. Ferner führte er aus, dass einem solchen Aus-
kunftsbegehren auch nicht die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung entge-
genstehen. Der BGH bekräftigte, dass das Auskunftsrecht eines Gesellschafters ein legi-
times Interesse darstellt und dass es nicht durch Vereinbarungen im Gesellschafts- oder 
Treuhandvertrag ausgeschlossen werden kann. 

Diese Entscheidung verdeutlicht, dass der BGH das Auskunftsrecht der Gesellschafter als 
wesentlich für die Ausübung ihrer Rechte innerhalb der Gesellschaft ansieht und dass 
dieses Recht auch im Kontext des Erwerbs weiterer Anteile zur Stärkung der eigenen 
Position innerhalb der Gesellschaft genutzt werden kann, ohne dass dies als Missbrauch 
des Auskunftsrechts oder als Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen gewertet wird.
 

Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls ist berechtigt, sein beschädigtes 
Fahrzeug zur Reparatur in eine Werkstatt zu geben und vom Unfallverur- 
sacher den hierfür erforderlichen Geldbetrag zu verlangen. Das Werkstattri-
siko liegt dabei grundsätzlich beim Schädiger.

In seiner Entscheidung vom 16.1.2024 stellte der Bundesgerichtshof (BGH) klar, dass 
das Werkstattrisiko nicht nur für solche Rechnungspositionen greift, die ohne Schuld 
des Geschädigten, etwa wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Ansätze von 
Material oder Arbeitszeit, überhöht sind. Ersatzfähig sind vielmehr auch diejenigen 
Rechnungspositionen, die sich auf – für den Geschädigten nicht erkennbar – tatsächlich 
nicht durchgeführte einzelne Reparaturschritte und -maßnahmen beziehen.

In einem weiteren Urteil entschied der BGH, dass der Geschädigte bei Beauftragung 
einer Fachwerkstatt grundsätzlich darauf vertrauen darf, dass diese keinen unwirt-
schaftlichen Weg für die Schadensbeseitigung wählt. Er muss daher nicht vor der Be-
auftragung der Fachwerkstatt ein Sachverständigengutachten einholen um den Repa-
raturauftrag auf dieser Grundlage zu erteilen.

Die Glaubwürdigkeit von AU-Bescheinigungen kann in Frage gestellt wer-
den, wenn ein Arbeitnehmer nach Erhalt einer Kündigung mehrere aufein-
anderfolgende AU-Bescheinigungen vorlegt, deren Gültigkeitsdauer genau 
bis zum Ende der Kündigungsfrist reicht, und er direkt nach dem Ende des 
Arbeitsverhältnisses eine neue Stelle antritt.
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In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall legte ein seit März 2021 
als Helfer beschäftigter Arbeitnehmer (AN) am 2.5.2022 eine AU-Bescheinigung für 
die Zeit vom 2.–6.5.2022 vor. Mit Schreiben vom 2.5.2022, das dem AN am 3.5.2022 
zuging, kündigte der Arbeitgeber (AG) das Arbeitsverhältnis zum 31.5.2022. Mit Folge-
bescheinigungen vom 6.5.2022 und vom 20.5.2022 wurde AU bis zum 20.5.2022 und 
bis zum 31.5.2022 (einem Dienstag) bescheinigt. Ab dem 1.6.2022 war der AN wieder 
arbeitsfähig und nahm eine neue Beschäftigung auf. Der AG verweigerte die Entgelt-
fortzahlung mit der Begründung, der Beweiswert der vorgelegten AU-Bescheinigungen 
sei erschüttert.

Die BAG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass für die Bescheinigung vom 2.5.2022 
der Beweiswert nicht erschüttert ist. Nach den getroffenen Feststellungen hatte der AN 
zum Zeitpunkt der Vorlage der AU-Bescheinigung keine Kenntnis von der beabsichtigten 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Bezüglich der AU-Bescheinigungen vom 6.5.2022 
und vom 20.5.2022 wird der Beweiswert dagegen angezweifelt. So bestand zwischen 
der in den Folgebescheinigungen festgestellten passgenauen Verlängerung der AU und 
der Kündigungsfrist eine zeitliche Koinzidenz. Ferner hatte der AN unmittelbar nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufgenommen. Dies hat 
zur Folge, dass nunmehr der AN für die Zeit vom 7.–31.5.2022 die volle Darlegungs- und 
Beweislast für das Bestehen krankheitsbedingter AU als Voraussetzung für den Entgelt-
fortzahlungsanspruch trägt.

Seit dem 1.1.2020 gilt eine Mindestvergütung für Auszubildende, die außer-
halb der Tarifbindung liegen. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung 
nach dem Berufsbildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine Über-
sicht der Mindestvergütungen von 2020 bis 2024 vom 1.1. bis 31.12. des 
jeweiligen Jahres:

Ausbildungs-
beginn

1. Aus- 
bildungsjahr

2. Aus- 
bildungsjahr

3. Aus- 
bildungsjahr

4. Aus- 
bildungsjahr

2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 €

2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 €

2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 €

2021 550,00 € 649,00 € 742,50 € 770,00 €

2020 515,00 € 607,70 € 695,25 € 721,00 €

Sofern ein Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Vereinbarungen weiß, dass 
der Arbeitgeber Details zur Arbeitszeit und zum Arbeitsort für den nächsten 
Tag noch präzisiert, ist er verpflichtet, eine solche, per SMS mitgeteilte Wei-
sung, auch in seiner Freizeit zu beachten und zur Kenntnis zu nehmen. Die 

Ruhezeit wird durch die Kenntnisnahme nicht unterbrochen. Der eigentliche Moment 
der Kenntnisnahme der SMS stellt sich als zeitlich derart geringfügig dar, dass nicht von 
einer erheblichen Beeinträchtigung der Freizeit ausgegangen werden kann.

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 23.8.2023 entschiedenen Fall war in einer Be-
triebsvereinbarung u.a. geregelt, dass Springerdienste in der Jahresplanung einem Wo-
chentag der Vertreterwoche verbindlich zugewiesen werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt 
keine konkrete Schichtzuteilung möglich sein, erfolgt die Zuteilung von unkonkreten 
Tag-, Spät- und Nachtdiensten. Unkonkret zugeteilte Springerdienste können für Tag- 
und Spätdienste bis 20 Uhr des Vortags vor Dienstbeginn im Dienstplan weiter konkreti-
siert werden. Geschieht dies nicht, findet sich der Mitarbeiter zu Dienstbeginn am vom 
Arbeitgeber zugewiesenen Dienstort ein. Der Arbeitgeber teilte einen Arbeitnehmer in 
zwei Zeiträumen zu einem unkonkreten Springerdienst ein. Einen Tag vorher informierte 
ihn der Arbeitgeber per SMS, nachdem der Arbeitnehmer telefonisch nicht erreichbar 
war. Der Arbeitnehmer meldete sich jedoch am Folgetag erst zum ursprünglich fest-
gelegten Arbeitsbeginn. Der Arbeitgeber wertete dies als unentschuldigte Fehlzeit und 
erteilte eine Abmahnung. Die Richter entschieden zugunsten des Arbeitgebers. 
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Das Unionsrecht verlangt nicht, dass ein Arbeitnehmer, der während seines 
bezahlten Jahresurlaubs aufgrund eines Kontakts mit einer mit einem Virus 
infizierten Person unter Quarantäne gestellt worden ist, den Jahresurlaub 
auf einen späteren Zeitraum übertragen kann.

Der bezahlte Jahresurlaub bezweckt, es dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, sich von der 
Ausübung der ihm nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben zu erholen und 
über einen Zeitraum der Entspannung und Freizeit zu verfügen. Anders als eine Krank-
heit steht ein Quarantänezeitraum als solcher der Verwirklichung dieser Zwecke nicht 
entgegen. Folglich ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die Nachteile auszugleichen, 
die sich aus einem unvorhersehbaren Ereignis wie einer Quarantäne ergeben, das seinen 
Arbeitnehmer daran hindern könnte, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub un-
eingeschränkt und wie gewünscht zu nutzen.

Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hatte über den nachfolgenden 
Sachverhalt zu entscheiden: In einem Wohn- und Geschäftshaus wurde eine 
Pizzeria betrieben. Für die entsprechenden Räume liegt eine Baugenehmi-
gung aus dem Jahr 1983 zum Betrieb einer Eisdiele vor. Aufgrund von Nach-
barbeschwerden über Lärmbelästigungen wurde der weitere Betrieb der 
Pizzeria untersagt. Der Restaurantbetreiber legte dagegen Beschwerde ein.

Eine für einen Gastronomiebetrieb erteilte Baugenehmigung weist typischerweise eine 
gewisse Variationsbreite auf. Nicht jede Veränderung der betrieblichen Abläufe oder 
der gastronomischen Ausrichtung (z.B. Wechsel des Speisenangebots von deutscher auf 
französische Küche) wirft die Genehmigungsfrage neu auf. Die Variationsbreite wird 
aber dann überschritten, wenn sich betriebliche Einrichtungen und Abläufe in einer 
Weise ändern, dass neu- oder andersartige baurechtliche Problemlagen zu bewältigen 
sind bzw. bereits bestehende Problemlagen – etwa eine Immissionsproblematik – ver-
schärft werden. So lag der Fall hier.

Während der überwiegende Betrieb bei einer Eisdiele typischerweise während der Tag-
zeit stattfindet, wird eine Pizzeria gerade in den Abendstunden aufgesucht. Damit stel-
len sich andersartige Fragen des Immissionsschutzes der Nachbarschaft. Hinzu kommt, 
dass eine Pizzeria auf einen mit hohen Temperaturen betriebenen Pizzaofen angewiesen 
ist, der Fragen des Brandschutzes und der Abluftführung aufwirft.

In vielen Landesbauordnungen wird geregelt, dass bauliche Anlagen sowie 
andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder Abgangsverkehr zu erwarten 
ist, nur errichtet werden dürfen, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und 
Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit bereitgestellt werden (notwen-
dige Stellplätze).

Das erstreckt sich allerdings nicht darauf, für eine nach einer Landesbauordnung zu 
schaffende barrierefreie und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnung, 
einen barrierefreien Stellplatz in unmittelbarer Nähe der Wohnung zu errichten.

Das Oberlandesgericht Hamburg hatte zu entscheiden, ob gewerbliche Wei-
tervermietung vorliegt, wenn eine Firma Wohnungen mietet und diese dann 
an ihre Mitarbeiter weitervermietet. Gewerbliche Weitervermietung liegt 
vor, wenn jemand eine Wohnung (oder mehrere Wohnungen) mietet, um 
dort nicht selbst zu wohnen, sondern um sie weiterzuvermieten – und das 
mit einem geschäftlichen Hintergedanken.

Interessanterweise muss der Zwischenmieter (also die Firma, die die Wohnung an ihre 
Mitarbeiter weitervermietet) dabei nicht unbedingt Gewinn aus der Vermietung selbst 
machen. Es reicht, wenn die Weitervermietung irgendwie dem Geschäftsbetrieb der Fir-
ma nützt. Mietet also eine Firma Wohnungen an, um sie an ihre Mitarbeiter weiterzu-
vermieten und dadurch ihr Geschäft zu stärken (z.B. durch die Gewinnung oder Bindung 

8. Quarantäne wegen Covid-19  
– keine Anrechnung auf Jahresurlaub

9. Nutzungsänderung eines  
Gastronomiebetriebs

10. Keinen Anspruch auf  
barrierefreien Parkplatz  

bei barrierefreier Wohnung 

11. Weitervermietung von Wohnraum 
kann gewerblich sein



von Mitarbeitern), wird dies als gewerbliche Weitervermietung angesehen. Es geht dabei 
nicht darum, direkt Geld mit der Vermietung zu verdienen, sondern eher darum, dass die 
Firma insgesamt davon profitiert.

In einem vom Oberlandesgericht in München entschiedenen Fall errichtete 
eine kinderlose und verwitwete Erblasserin im April 2011 ein handschrift-
liches Testament folgenden Inhalts: „Mein letzter Wille! Die Person, die mich 
bis zu meinem Tode pflegt und betreut, soll mein gesamtes Vermögen be-
kommen! Zurzeit ist es: Frau xy, wohnhaft … Ich bin im Vollbesitz meiner 
geistigen Kräfte. Unterschrift“

Wenn der Wortlaut eines Testaments so unbestimmt ist, dass die Auslegung ergeb-
nislos bleiben muss, ist es ungültig. So war es auch im o.g. Fall. Auch im Wege der 
Testamentsauslegung konnte nicht feststellt werden, welche Kriterien nach dem allein 
maßgeblichen Erblasserwillen erfüllt sein müssen, damit der Erbe benannt werden kann.

Fraglich war bereits, ob die Erblasserin sich bei der Errichtung des Testaments von der 
Vorstellung leiten ließ, dass die Person, die sie „pflegt und betreut“ dies ab Errichtung 
des Testaments zu tun hatte. Denkbar war aber auch, dass (auch) ein späteres Über-
nehmen von Pflege und Betreuung ausreichend sein sollte. Ebenso offen und im Wege 
der Auslegung nicht sicher feststellbar war, ob die Person, die „pflegt und betreut“, 
dies ununterbrochen (unabhängig vom jeweiligen Beginn) tun musste. Letztlich ließ 
sich auch nicht klären, ob das zeitliche Element von „Pflege und Betreuung“ nach der 
Vorstellung der Erblasserin tatsächlich bis „in“ den Tod im Sinne einer Sterbebegleitung 
erfolgen musste. Darüber hinaus lässt sich aber auch nicht mit hinreichender Sicherheit 
im Wege der Testamentsauslegung ermitteln, was die Erblasserin inhaltlich unter „pflegt 
und betreut“ verstand.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall fuhr die Mit-
arbeiterin eines Pflegedienstes mit 13 km/h und 50 cm Abstand an einem 
stehenden Müllfahrzeug vorbei, das Warnsignale aktiviert hatte. Als sie bei-
nahe vorbei war, schob ein Müllwerker einen Container über die Straße, was 
zur Kollision führte. Der Pflegedienstbetreiber forderte Schadensersatz und 
argumentierte, dass die Fahrerin vorsichtig gefahren war. Der Unfall passier-
te, weil der Müllwerker den Container unsichtbar für die Fahrerin und ohne 
Sicherheitsprüfung bewegte. Hätte er den Container gezogen, hätte er das 
Fahrzeug sehen und den Unfall vermeiden können.

Der BGH entschied, dass der Eigentümer des Müllfahrzeugs zum Schadensersatz ver-
pflichtet ist, weil der Schaden am Fahrzeug des Pflegedienstes während des Einsatzes 
des Müllfahrzeugs entstand. Die Risiken, die von einer kürzlich geleerten Mülltonne auf 
der Straße für den Verkehr entstehen, fallen in den Verantwortungsbereich des Müll-
fahrzeugbetriebs.

Allerdings ist nach Auffassung der BGH-Richter auch der Mitarbeiterin des Pflegediens-
tes als Fahrerin ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorzuwerfen. Müllwer-
ker, die mit dem Sammeln und Entleeren von Mülltonnen beschäftigt sind, konzentrieren 
sich hauptsächlich auf ihre schnelle und effiziente Arbeit auf der Straße. Verkehrsteil-
nehmer, die an einem aktiven Müllfahrzeug vorbeifahren, können nicht vollständig auf 
das verkehrsgerechte Verhalten der Arbeiter vertrauen. Sie müssen mit plötzlichem Auf-
tauchen der Müllwerker rechnen, die unachtsam in den Verkehr treten könnten, ohne 
sich zuvor zu vergewissern. Fahrer müssen ihr Verhalten an diese spezifischen Risiken 
anpassen und ggf. die Geschwindigkeit reduzieren oder einen ausreichenden Abstand 
halten, um im Notfall sofort anhalten zu können.

In einem Fall aus der Praxis musste das Oberlandesgericht Bremen (OLG) 
über die Haftung nach einem Unfall mit auf einem Bürgersteig abgestellten 
E-Rollern entscheiden. Die E-Roller waren von einer Verleihfirma auf einem 
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5,50 Meter breiten Gehweg im 90°-Winkel zur angrenzenden Hauswand parallel ne-
beneinander abgestellt worden, wobei die Lenker zum Gehweg zeigten. Ein blinder Fuß-
gänger stürzte über die Roller, verletzte sich dabei schwer und verlangte u.a. mindestens 
20.000 € Schmerzensgeld von der Verleihfirma. 

Das Ordnungsamt hatte in seiner erteilten Sondernutzungserlaubnis (SNE) festgelegt, 
dass bei der Auswahl der Standorte sowie beim Aufstellen der Fahrzeuge die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten sind. Besonders die Belange von 
Senioren, Kindern und Menschen mit Behinderung sollten dabei berücksichtigt werden. 
Zudem muss am neuen Standort eine Restgehweite von mindestens 1,50 Metern ver-
bleiben.

Das Gericht stellte fest, dass die Verleihfirma die in der SNE festgelegten Abstände und 
Maße beim Abstellen der Roller eingehalten hatte. Die Verleihfirma unterlag zwar einer 
Verkehrssicherungspflicht und war danach grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen 
und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu 
verhindern. Eine Verletzung dieser Pflicht lag nach Auffassung der OLG-Richter nicht 
vor. Die Art des Abstellens der E-Roller, nämlich parallel zueinander in einem 90°-Win-
kel zur Hauswand in Richtung Gehweg verstößt weder gegen die SNE noch gegen all-
gemeine zivilrechtliche Rücksichtnahme- und Fürsorgepflichten gegenüber besonders 
schutzbedürftigen Menschen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die E-Roller bei dem 
Sturz noch standen oder bereits lagen. Dementsprechend konnte die Verleihfirma nicht 
haftbar gemacht werden.

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabel-
le“ wurde zum 1.1.2024 geändert. Im Wesentlichen sind die Bedarfssätze 
minderjähriger und volljähriger Kinder, die Einkommensgruppen und der 
dem Unterhaltspflichtigen zu belassende Eigenbedarf geändert worden.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für die 
Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Eine 
bindende rechtliche Wirkung kommt ihr nicht zu. Zum 1.1.2024 betragen die Regelsätze 
bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen bis 2.100 €:

 » 480 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
 » 551 € für Kinder von 6 – 11 Jahren
 » 645 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
 » 689 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düssel-
dorf unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle.

15. „Düsseldorfer Tabelle“  
ab dem 1.1.2024

Basiszinssatz: seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2024: Januar = 117,6      
 (2020 = 100) 2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
  August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,1; April = 116,6; März = 116,1;  
  Februar = 115,2 
  Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


